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Gericht 

OGH 

Entscheidungsdatum 

21.05.1992 

Geschäftszahl 

7Ob548/92 

Norm 

ABGB §140 Ag; 

ABGB §1438 Ac; 

Rechtssatz 

Mangels Gegenseitigkeit ist eine Aufrechnung zwischen der Unterhaltspflicht der Mutter für ein vom Vater 
betreutes Kind und der vom Vater nicht erfüllten Unterhaltsverpflichtung für die im Haushalt der Mutter 
lebenden Kinder nicht möglich. 

Entscheidungstexte 

TE OGH   1992/05/21 7  Ob   548/92 

Rechtssatznummer 

RS0047445 


